
NR. 1755/2010 | 13. Dezember 2010

IMPRESSUM
HERAUSGEBER THOMAS OPPERMANN, MDB REDAKTION JOHANNES SCHWARZ
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE

TEXT KANN IM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.

Kinderschutz: Regelungen des
Bundesfamilienministeriums genau prüfen

Anlässlich der heutigen Ankündigungen der Bundesfamilienministerin, in Kürze
ein Kinderschutzgesetz vorzulegen, erklären die familienpolitische Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion Caren Marks und die zuständige Berichterstatterin
Marlene Rupprecht:

Glaubt man den aktuellen Ankündigungen der Bundesfamilienministerin, scheint
sie zumindest teilweise aus den Fehlern ihrer Amtsvorgängerin gelernt zu haben.
Wir werden die Regelungen aber erst im Detail prüfen können, wenn der
Gesetzentwurf vorliegt. Insbesondere werden wir genau prüfen, wie ernst die
Bundesregierung es mit einer engen Verzahnung der Kinder- und Jugendhilfe mit
den Strukturen des Gesundheitswesens meint.

Das neue Kinderschutzgesetz soll - im Gegensatz zum alten Entwurf in der
letzten Legislaturperiode - endlich auch Elemente der Prävention enthalten. Ein
Beispiel ist die geplante Stärkung der Familienhebammen, die die SPD-
Bundestagfraktion seit Langem fordert.

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Familien frühzeitig zu unterstützen
und Eltern schon vor der Geburt zu begleiten. Kinderschutz darf nicht erst dann
ansetzen, wenn etwas schiefgelaufen ist.

Wir sagen klar: Einen guten Kinderschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Wir warnen
vor einem Kaputtsparen der sozialen Infrastruktur vor Ort. Die Kommunen
müssen in der Lage sein, Jugendämter und die freie Jugendhilfe bedarfsgerecht
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auszustatten. Daher erwarten wir von der Bundesfamilienministerin, dass sie die
Kommunen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben nicht im Regen stehen lässt.
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